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Artikel I-12: Ausschließliche Zuständigkeiten

(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit für die Festlegung der Wettbewerbsregeln im

Binnenmarkt sowie in folgenden Bereichen:

− die Geld- und Währungspolitik der Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben,
− die gemeinsame Handelspolitik, einschließlich des gemeinsamen Außenzolls,
− die Zollunion,
− die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik.

(2) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler

Übereinkommen, wenn ein solcher Abschluss in einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist, er

notwendig ist, damit die Union ihre Zuständigkeit auf interner Ebene ausüben kann oder er eine

interne Handlung der Union berührt.

Explanation (if any) :

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist neben dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft das
nationale Wettbewerbsrecht weiterhin grundsätzlich parallel anwendbar (vgl. Rs. 14/68, Slg. 1969,
1, Rn. 3 f.; verb. Rs. 253/78 und 1-3/79, Slg. 1980, 2327, Rn. 15). Es handelt sich also keinesfalls
um eine ausschließliche Zuständigkeit, sondern um eine Sonderkategorie der geteilten
Zuständigkeit wie die Bereiche der Artikel I-13 Absatz 3 und 4.

Die Zollunion umfaßt das Verbot von Binnenzöllen und den Gemeinsamen Außenzoll. Das Verbot
von Binnenzöllen stellt keine Zuständigkeitszuweisung dar. Die Regelung des Außenzolls ist
dagegen ein besonderer Teil der gemeinsamen Handelspolitik und sollte wie diese klar erkennbar in
das Gesamtkonzept des außenpolitischen Handelns der Union eingeordnet werden.
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